
  

Ref. Alexander Rathenau, WS 2005/2006 

 

Besitzschutz 

Anmerkung: Lesen Sie die §§ 854-872 BGB und versuchen Sie die Fälle/Fragen – evtl. mit 

der Hilfe eines Lehrbuches – zu lösen. 

 

Fall 1 mit 6 Abwandlungen 

 

Bert sieht wie Anton mit einem Schönfelder durch die C-Cafeteria geht. Da Bert sich selber 

noch keinen gekauft hat, will er nun dem Anton seinen wegnehmen. Zu diesem Zweck baut er 

sich in bedrohlicher Haltung vor dem Anton auf und sagt: „Los, gib den Schönfelder her!“ 

 

Was darf Anton machen? Kommt es i. R. d. Besitzschutzes darauf an, ob Anton Eigentümer 

des Schönfelder ist? Nach welchen Vorschriften erwirbt man Eigentum an beweglichen 

Sachen? Ist die Eintragung in das Grundbuch für den Eigentumserwerb erforderlich? Wann 

ist die Grundbucheintragung für den Eigentumserwerb konstitutiv?  

 

1. Abwandlung: 

Bert hat dem Anton den Schönfelder entrissen und will nun die C- Cafeteria verlassen. 

 

Was darf Anton nun tun? 

 

2. Abwandlung 

Um schneller fliehen zu können, gab Bert den Schönfelder an Felix weiter, der den ganzen 

Vorgang beobachtet hatte.  

 

Was kann nun Anton gegen Felix tun? 

 

3. Abwandlung: 

Anton hatte den Schönfelder von seiner Chefin Prof. Eva erhalten. Diese hatte ihn kurz zuvor 

gebeten, darauf aufzupassen, weil sie in die Mensa gehen wollte. 

 

Was kann Anton nun im Ausgangsfall und in der 1. u. 2. Abwandlung tun? 

 

4. Abwandlung 

Nachdem Bert mit dem entrissenen Schönfelder über den Campus geht, kommt der Dirk, der 

auch noch kein Exemplar hat. Dirk sagt seinerseits: „Los, gib den Schönfelder her!“ 

 

Was darf Bert nun tun? 

 

5. Abwandlung: 

Zwei Tage nachdem Bert dem Anton den Schönfelder entrissen hat, sieht Anton wie Bert mit 

dem Schönfelder in der Bibliothek sitzt. 

 

Was darf Anton nun tun? 

 

6. Abwandlung 

Den Schönfelder, den Anton dem Bert entrissen hat, hatte sich Anton tags zuvor von der 

Claudia geliehen.  

 

Was darf Claudia in der 1. und 5. Abwandlung tun? 


